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2126-1-1 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

zur Ausführung des Bundes-Seuchengesetzes 

Vom 25. Februar 1986 

Auf Grund von § 7 Abs. 3 Satz 2, § 12a Satz 3, § 14 
Abs. 2 Satz 2, § 18 Abs. 3 Satz 2, § 38a Satz 3, § 55 
Abs. 1 Satz 2 und § 77 Abs. 1 des Bundes-Seuche nge
setzes in der Fassung der Bekanntm achung vom 
18. Dezember 1979 (BGEl I S . 2262), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 27. J un i 1985 (BGBI I S. 1254), er
läßt die Bayerische Staatsregierung folgende Ver
ordnung: 

§ 1 

Die Verordnung zur Ausführung des Bundes
Seuchengesetzes - AVBSeuchG - (BayRS 2126-1-1) 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Einleitungsformel erhält folgende Fassung: 

,.Auf Gr un d von § 7 Abs. 3 Satz 2, § 12a Satz 3, § 14 
Abs. 2 Satz 2, § 18 Abs. 3 Satz 2, § 38a S(:ltz 3, § 55 
Abs. 1 Satz 2 und § 77 Abs. 1 des Bundes-Seuchen
gesetzes erläßt die Bayerische Staatsregierun g 
folge nde Verordnung:". 

2. § 4 erhält folgende Fassung: 

,,§4 
(zu §§ 47,48 des Bundes-Seuchengesetzes) 

(1) Lehrer und zur Vorbereitung auf den Beruf 
des Lehrers an Schulen tätige Personen sowie 
Schulbedienstete legen das nach § 47 Abs. 1 des 
Bundes-Seuchengesetzes beizubringende Zeug
nis ihrer Ernennungs- oder Anstellungsbehörde 
vor. 

(2) 1 Personen, die h auptberuflich oder neben
beruflich an den Hochschulen des Freistaates 
Bayern oder an der Katholischen Universität 
Eichstätt wissenschaftlich oder künstlerisch tätig 
sind und die an den im Rahmen der Lehrerbil
dung vorgeschriebenen Schulpraktika mitwir
ken, legen das von ihnen beizubringende Zeugnis 
(§ 47 Abs. 1 des Bundes-Seuchengesetzes) dem 
Leiter der Praktikumsschule vor. 2Satz 1 gilt ent
sprechend für die Lehrer an den Staatsinstituten 
für die Ausbildu ng der Lehrer an E,ealschulen 
und von Fachlehrern sowie an den Einrichtungen 
zur Ausbildung Pädagogischer Assistenten. 

(3) Studierende an den Hochschulen des Frei
staates Bayern oder an der Katholischen Univer
sität Eichstätt, die im Rahmen von Schulpraktika 
an Schulen tätig sind, legen das Zeugnis dem Lei
te r der Praktikums schule vor. 

(4) lAusbildungsteilnehmer am Staatsinst itut 
für die Ausbildung von Fachlehrern (mit Ausnah
me von gewerblichen Fachlehrer n) sowie an den 
Einrichtungen zur Ausbildung . Pädagogische r 
Assistenten legen das anläßlich ihrer Schulprak
tika beizubringende Zeugnis dem Leiter oder der 
Abteilung des Instituts bzw. der Einrichtung vor. 
2Ausbildungsteilnehmer an den Staatsinstituten 
für die Ausbildung von gewerblichen Fachleh
rern bzw. von Lehrern an Realschulen legen das 
Zeugnis der ernennenden Regierung bzw. dem 
erne nnenden Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus vor. 
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(5) Die in privaten Schulen und Schülerheimen 
beschäftigten Lehrer, Schulbediensteten oder zur 
Vorbereitung auf den Beruf des Lehrers Tätigen 
legen das Zeugnis nach § 47 Abs. 1 des Bundes
Seuchengesetzes der Schulaufsichtsbehörde 
(Art. 89 des Bayerischen Gesetzes über das Erzie
hungs- und Unterrichtswesen - BayEUG -) vor. 

(6) lDas Aufsichts-,.Lehr-, Erziehungs-, Pflege
und Hauspersonal der in § 48 Abs. 1 des Bundes
Seuchengesetzes genannten Einrichtungen legt 
das vor Aufnahme der Tätigkeit beizubringende 
Zeugnis -bei selbständigen Schülerheimen der 
Kreisverwaltungsbehörde vor (Art. 89 Abs. 1 Nr. 6 
Buchst. b BayEUG), bei den als Bestandteil einer 
Schule geführten Schülerheimen der für die be
treffende Schule zuständigen Schulaufsichtsbe
hörde (Art. 89 Abs. 3 BayEUG), bei Einrichtungen, 
die der Heimaufsicht nach § 78 Abs. 1 Satz 1 des 
Gesetzes für Jugendwohlfahrt in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. April 1977 (BGBl I 
S. 633), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. De
zember 1983 (BGBl I S. 1532), unterliegen, dem 
Leiter der Einrichtung, bei Kindergärten im Sinn 
des Bayerischen Kindergartengesetzes (BayRS 

2231-1-K) und bei Kindertagesstätten (Kinder
krippen, Kinderhorte) dem Träger der Einrich
tung. 2In allen übrigen Fällen ist die Kreisverwal
tungsbehörde zuständige Behörde." 

3. Folgender § 7 a wird eingefügt: 

,,7a 
(zu §§ 7, 12a, 14, 18 und 38a des Bundes-Seuchengesetzes) 

Die Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsver
ordnungen nach § 7 Abs. 3, § 12a, § 14 Abs. 2, § 18 
Abs. 3 und § 38a des Bundes-Seuchengesetzes 
wird auf das Staats ministerium des Innern über
tragen." 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. April 1986 in Kraft. 

München, den 25. Februar 1986 

Der Bayerische Ministerpräsident 
FranzJosef Strauß 
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8231-1-A 

Verordnung 
über ergänzende Vorschriften zur Unfallversicherung 

Vom 25. Februar 1986 

Auf Grund von § 575 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2, § 656 
Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1, § 765 Abs. 1 . 
Nr. 3, § 766 Abs. 2 Satz 1, § 771 Abs. 1 Satz 1, § 831 der 
Reichsversicherungsordnung (RVO) und Art. 8 
Abs.l des Gesetzes zur Ausführung des Sozialge
richtsgesetzes in Bayern (AGSGG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 7. Oktober 1982 (BayRS 
33-1-A) erläßt die Bayerische Staatsregierung fol
gende Verordnung: 

Abschnitt I 

Unfallversicherung der Gemeinden und 
Gemeindeverbände 

§ 1 

Eigenunfallversicherung 

I Die Landeshauptstadt München ist Träger der 
Unfallversicherung.in ihren Unternehmen. 2Die üb
rigen Gemeinden bilden mit den Landkreisen und 
Bezirken den Bayerischen Gemeindeunfallversi
cherungsverband. 3Dieser ist Träger der Unfallver
sicherung in den Unternehmen seiner Mitglieder. 
4§ 657 Abs. 2 RVO bleibt unberührt. 

§2 

Übertragung weiterer Zuständigkeiten 

(1) IDie Landeshauptstadt München und der 
Bayerische Gemeindeunfallversicherungsverband 
sind ferner für ihren Bereich Träger der Unfallver
sicherung 

1. für Unternehmen zur Hilfe bei Unglücksfällen, 
soweit das Unternehmen nicht für Rechnung des 
Freistaates Bayern geht (§ 655 Abs. 2 Nr. l RVO), 

2. in den Fällen des § 539 Abs. 1 Nr. 9 Buchst. a und 
Buchst. c und Nr. 10 RVO in Verbindung mit § 655 
Abs.2 Nr. 3 RVO, 

3. in den Fällen des § 539 Abs. 1 Nr. 9 Buchst. b RVO 
in Verbindung mit § 655 Abs. 2 Nr. 3 RVO, sofern 
die Hilfe einem Bediensteten einer Gemeinde, 
eines Gemeindeverbandes oder einer anderen 
Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentli
chen Rechts geleistet wird, für die die Landes
hauptstadt München oder der Bayerische Ge
meindeunfallversicherungsverband Unfallversi
cherungsträger sind. 

2Satz 1 Nr. 1 gilt nicht, soweit gemäß der Verord
nung Nr. 91 betreffend Zuständigkeit der Unfallver
sicherung für das Bayerische Rote Kreuz (BayRS 
827-9-A) der Bayerische Gemeindeunfallversiche
rungsverband bereits Träger der Unfallversiche
rung ist. 

(2) Der Bayerische Gemeindeunfallversiche
rungsverband legt die nach Absatz 1 Satz 1 und 
nach der Verordnung Nr. 91 betreffend Zuständig
keit der Unfallversicherung für das Bayerische 

Rote Kreuz von ihm zu tragenden Aufwendungen 
nach Maßgabe seiner Satzung auf seine Mitglieder 
um. 

Abschnitt 11 

Unfallversicherung des Staates 

§3 

Staatliche Ausführungsbehörde 
für Unfallversicherung 

I Die Aufgaben des Freistaates Bayern als Träger 
der Unfallversicherung nimmt der Bayerische Ge
meindeunfallversicherungsverband wahr. 2Er führt 
dabei die Bezeichnung "Staatliche Ausführungs
behörde für Unfallversicherung". 

§4 

Aufsicht 

Die Aufsicht über die Staatliche Ausführungs
behörde für Unfallversicherung obliegt dem Staats
ministerium für Arbeit und Sozialordnung im Ein
vernehmen mit dem Staatsminister.ium der Finan
zen. 

Abschnitt III 

Entschädigungsleistungen 

§5 

Höchstj ahresarbei tsverdienst 

Soweit der Freistaat Bayern Träger der Unfall
versicherung ist, beträgt der Jahresarbeitsver
dienst höchstens zweiundsiebzigtausend Deutsche 
Mark. 

§6 

Anspruch auf Mehrleistungen 

Die in § 539 Abs. 1 Nr.9 Buchst. b, Nrn. 12 und 13 
RVO genannten Versicherten erhalten nach Maß
gabe der §§ 7 bis 9 Mehrleistungen zu den Leistun
gen der gesetzlichen Unfallversicherung, soweit der 
Freistaat Bayern Träger der Unfallversicherung ist. 

§7 

Mehrleistungen während Heilbehandlung und 
Berufshilfe 

(1) lAnspruch auf Mehrleistungen besteht, solan
ge der Verletzte infolge des Arbeitsunfalles arbeits
l!,nfähig im Sinn der Krankenversicherung ist oder 
Ubergangsgeld nach den §§ 568, 568a RVO erhält. 
2Die Mehrleistungen werden von dem Tag an ge
währt, an dem die Arbeitsunfähigkeit ärztlich fest
gestellt wird. 
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(2~IAls Mehrleistungen werden gewährt 

1. ein Fünfzehntel des Mindestbetrags für das Pfle
gegeld nach § 558 Abs. 3 Sätze 2 bis 4 RVO, 

2. ein etwaiger Unterschiedsbetrag zwischen Kran
kengeld, Verletztengeld oder Übergangsgeld und 
dem wegen der Arbeitsunfähigkeit entgangenen 
Nettoarbeitsentgelt oder Nettoarbeitseinkom
men, 

3. ein Betrag in Höhe der Beiträge zur Renten- und 
Arbeitslosenversicherung, die der Verletzte bei 
Bezug von Verletztengeld oder Krankengeld zu 
entrichten hat. 

21n den Fällen des § 561 Abs. 3 Satz 1 RVO gilt als 
Nettoarbeitseinkommen der 450. Teil des Jahres
arbeitsverdienstes. 

(3) 1 Das kalendertägliche Nettoarbeitsentgelt 
oder Nettoarbeitseinkommen beträgt mindestens 
den 360. Teil des Mindestjahresarbeitsverdienstes 
(§ 575 Abs. 1 RVO). 2Das Arbeitsentgelt oder Ar
beitseinkommen ist bis zu einem Betrag in Höhe 
des 360. Teils des Höchstjahresarbeitsverdienstes 
nach § 5 zu berücksichtigen. 

(4) 1 Mehrleistungen werden für Kalendertage ge
zahlt. 2Sind sie für einen ganzen Kalendermonat zu 
zahlen, so ist diesel' mit 30 Tagen anzusetzen. 

(5) Ansprüche des Verletzten auf Ausgleich des 
entgangenen regelmäßigen Nettoarbeitsentgelts 
oder Nettoarbeitseinkommens aus anderen gesetz
lichen oder tariflichen Bestimmungen gehen dem 
Anspruch auf Mehrleistungen vor. 

§8 

Mehrleistung zur Verletztenrente 

(1) Die Mehrleistung zu einer Verletztenrente 
beträgt 

1. bei Gewährung der Vollrente monatlich das 
Zweifache des Mindestbetrags für das Pflegegeld 
nach § 558 Abs. 3 Sätze 2 bis 4 RVO, . 

2. bei Gewährung einer Teilrente den Teil dieses 
Betrags, der dem Grad der Minderung der Er
werbsfähigkeit entspricht, für die die Rente ge
währt wird. 

(2) Die Mehrleistungen nach § 7 fallen mit dem 
Tag weg, für den erstmalig Verletztenrente gewährt 
wird; treffen im Fall einer Wiedererkrankung an 
Unfallfolgen oder bei einer Maßnahme der Berufs
hilfe Ansprüche auf Mehrleistungen nach § 7 Abs. 2 
und § 8 Abs. 1 zusammen, ist nur der höhere Betrag 
zuzahlen. 

§9 

Mehrleistungen im Todesfall 

(1) IDie Mehrleistung zum Sterbegeld beträgt das 
Zwanzigfache des Mindestbetrags für das Pflege
geld nach § 558 Abs. 3 Sätze 2 bis 4 RVO. 2§ 203 RVO 
gilt entsprechend. 3Soweit hiernach für diese Lei
stung oder einen Teil davon Bezugsberechtigte 
nicht vorhanden sind, kann die Auszahlung in Här
tefä llen an die Kinder, die Eltern oder Geschwister 
des Verstorbenen erfolgen. 4Der Rentenausschuß 
bestimmt nach pflichtgemäßem Ermessen den Be
zugsberechtigten aus diesem Personenkreis. 

(2) Die Mehrleistung zu einer Hinterbliebenen
rente beträgt 

1. bei einer Hinterbliebenenrente von einem Fünf
tel des Jahresarbeitsverdienstes monatlich sechs 
Zehntel, 

2. bei einer Hinterbliebenenrente von drei Zehnteln 
des Jahresarbeitsverdienstes monatlich neun 
Zehntel, ' 

3. bei einer Hinterbliebenenrente von zwei Fünftein 
des Jahresarbeitsverdienstes monatlich zwölf 
Zehntel 

des Mindestbetrags für das Pflegegeld nach § 558 
Abs.3 Sätze 2 bis 4 RVO. 

(3) In den Fällen des § 595 Abs. 3 RVO ist die 
Mehrleistung nach Absatz 2 auch dann zu zahlen, 
wenn die Voraussetzungen für eine Waisenrente in 
der Person eines der im § 6 genannten Versicherten 
entstanden sind, die Waisenrente aber nicht ge
währt wird. 

(4) In den Fällen des § 615 Abs. 1 RVO wird eine 
Abfindung der Mehrleistung nach Absatz 2 nicht 
gewährt. 

§ 10 

Gemeinsame Bestimmungen 

(1) Die für die Regelleistungen maßgebenden 
Vorschriften des Sozialgesetzbuches und des Drit
ten Buches der Reichsversicherungsordnung gelten 
für die Mehrleistungen entsprechend, soweit sich 
aus den vorstehenden Bestimmungen nichts Ab
weichendes ergibt. 

(2) Die Mehrleistungen sind besonders festzustel
len. 

Abschnitt IV 

Schlußbestimmungen 

§1l 

Übergangsbestimmung 

1 Der in § 5 bestimmte Höchstbetrag des J ahres
arbeitsverdienstes gilt auch für Versicherungsfälle, 
die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung einge
treten sind, soweit nach § 579 Abs. 1 und 2 RVO Ren
tenanpassungsgesetze ab 1985 anzuwenden sind. 
21m übrigen gilt Abschnitt III der Verordnung für 
Versicherungsfälle, die vor dem Inkrafttreten der 
Verordnung eingetreten sind, hinsichtlich der ab 
ihrem Inkrafttreten zu erbringenden 'Leistungen, 
wenn dies für den Berechtigten günstiger ist. 3Für 
§ 9 Abs. 1 gilt dies nur, wenn der Versicherte nach 
dem Inkrafttreten der Verordnung verstorben ist. 

§ 12 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja
nuar 1986 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: 

1. Bekannt1l]..achung zum Vollzug des Dritten Geset
zes über Anderungen in der Unfallversicherung 
vom 20. Dezember 1928 (BayRS 8231-1-A), 
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2. Verordnung über die Höchstgrenze des Jahres
arbeitsverdienstes (BayRS 8231-2-A), 

3. Verordnung über die Staatliche Ausführungsbe
hörde für Unfallversicherung (BayRS 8231-1O-F), 

4. Verordnung über Unfallversicherungsschutz der 
Studierenden, Diplomanden und Doktoranden 
der bayerischen Hochschulen und der Studieren
den der bayerischen staatlichen Ingenieurschu
len bei Gesundheitsschäden durch Strahlenein
wirkung (BayRS 8231-11-F), 

5. Verordnung über die Gewährung von Mehrlei
stungen zu den Geldleistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung (BayRS 8231-13-F), 

6. Verordnung über Träger der Unfallversicherung 
für die nach § 539 Abs. 1 Nr. ,8 bis Nr. 10 der 
Reichsversicherungsordnung versicherten Per
sonen (BayRS 827-1O-A). 

München, den 25. Februar 1986 

Der Bayerische Ministerpräsident 
FranzJosef S t~ a u ß 

17 
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7803-19-E 

Zweite Verordnung 
zur Änderung der Lehrgangsordnung 

für staatlich geprüfte 
landwirtschaftlich -technische Assistenten 

Vom 25. Februar 1986 

Auf Grund von Art. 23 Abs. 2 und 4, Art. 66 Abs. 1 
und Art. 97 Abs. 1 des Bayerischen Gesetzes über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen erläßt das 
Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Lehrgangsordnung für staatlich geprüfte 
landwirtschaftlich-technische Assistenten vom 
10. Mai 1983 (GVBl S. 425), geändert durch Verord
nung vom 15. Juni 1984 (GVBI S. 249), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

,,1. der Nachweis (Zeugnis) gemäß Absatz 1, 
hilfsweise das letzte Zwischenzeugnis vor 
Erreichen des mittleren Schulabschlus-
ses,", 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

,,(5) lDem Bescheid über die Zulassung ist 
die Lehrgangsordnung beizufügen. 21m Zulas
sungsbescheid bestimmt die Ausbildungsstät
te einen Termin, bis zu dem der Bewerber 

1. zu erklären hat, ob er den Lehrgangsplatz 
annimmt, 

2. gegebenenfalls den fehlenden Nachweis 
eines mittleren Schulabschlusses nachzurei
chen hat. 

3Geht die Erklärung oder der erforderliche 
Nachweis bis zu dem gesetzten Termin bei der 
Ausbildungsstätte nicht ein, wird der Zulas
sungsbescheid unwirksam." 

2. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

,,1Aufnahmeanträge müssen mit den nach § 6 
Abs. 2 erforderlichen Unterlagen bis späte-

stens 1. März bei der Ausbildungsstätte einge
hen.", 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) lDie verbleibenden Ausbildungsplätze 
werden in jeder Fachrichtung in der Reihen
folge -der Durchschnittsnoten (arithmetisches 
Mittel) einer schriftlichen Auswahlprüfung in 

1. Chemie, 

2. Biologie und 

3. nach Wahl des Bewerbers Mathematik oder 
Wirtschaftsrechnen 

vergeben. 2Die Auswahlprüfung dauert in je
dem Fach 60 Minuten. 3Den Prüfungs aufgaben 
wira der an der Realschule der Ausbildungs
richtung mit Schwerpunkt im mathematisch
naturwissenschaftlich -technischen Bereich 
bis zum Ende des 1. Halbjahres der Jahrgangs
stufe 10 zu behandelnde Unterrichtsstoff zu
grunde gelegt." 

§2 

Aufnahmeanträge für die im Jahr 1986 beginnen
de Ausbildung müssen abweichend von § 1 Nr. 2 
Buchst. a mit den erforderlichen Unterlagen bis 
spätestens 1. Mai 1986 bei der Ausbildungsstätte 
eingehen. 

§3 

Diese Verordnung tritt am 15. März 1986 in Kraft. 

München, den 25. Februar 1986 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten 

Dr. Hans Eis e n man n, Staatsminister 
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Hinweis 

Aus Gründen der Systematik erhält die Zustän
digkeitsübertragungsverordnung Finanzverwal
tung vom 26. November 1985 (GVBI S. 761) an Stelle 
der Gliederungsnummer 600-6-F die Gliederungs
nummer 601-1-F. 
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